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Sitzung vom  01. September 2020  

Beschl. Nr. 2020-202 

K1.1.3 Einzelne Bauten, Leitungen und Leitungssysteme 
Umlegung Astra-Leitung; Projektabrechnung 

 
 
 
Ausgangslage 
 
Die bestehende Nationalstrassenwasserableitung des Bundesamts für Strassen (ASTRA) 
durchquert in erdverlegter Leitung das Entwicklungsgebiet „Dietlimoos-Moos“. Aufgrund der 
Bautätigkeiten im Entwicklungsgebiet „Dietlimoos-Moos“ musste das ASTRA die bestehende 
Entwässerungsleitung an den Rand der künftigen Baufelder verlegen. 
 
Das ASTRA, Filiale Winterthur, hat mit Gesuch vom 9. Dezember 2015 die Stadt Adliswil um 
Unterstützung beim Bau der neuen Entwässerungsleitung gebeten, die auch über städtische 
Grundstücke führt. Aus Gründen der Effizienz und der Komplexität des Projektes wurde 
zwischen den Werkbetrieben der Stadt Adliswil und dem ASTRA, Filiale Winterthur, 
vereinbart, dass die Leitungsumlegung mit vollständiger Kostenübernahme und Vergütung 
der internen Kosten der Stadt Adliswil durch das ASTRA erfolgen und durch die 
Werkbetriebe der Stadt Adliswil ausgeführt werden soll. 
 
Der Stadtrat wurde per Umfrage und Orientierung 2016-233 am 6. September 2016 über die 
geplante Verlegung der Nationalstrassenwasserleitung im Gebiet „Dietlimoos-Moos“ 
orientiert und hat dem Vorgehen im Grundsatz zugestimmt. 
 
Mit Beschluss 2017-76 hat der Stadtrat die jeweiligen Projektphasen genehmigt und einen 
gebundenen Kredit bewilligt und freigegeben: 
 
SRB 2017-76 Umlegung Astra-Leitung; Ausführung im Betrag von CHF 0.00 inkl. MwSt. 
 
Bauausführung 
 
Die neue Ableitung wurde vom Auslauf aus dem bestehenden Ölrückhaltebecken (ÖRB) an 
der Moosstrasse und zum Grütbach westlich der Zürichstrasse hin erstellt.  
 
Für die Massnahmen des Generellen Projekts Infrastruktur (GPI) Dietlimoos-Moos zur 
Groberschliessung Entwässerung E06 (Trasse Moostrasse – Querung Zürichstrasse) 
wurden die Synergien und gemachten Erfahrungen beim ASTRA Projekt genutzt. Als 
vorgezogene Massnahme wurde im Rahmen der Bauarbeiten der ASTRA Leitung die 
Zürichstrasse „Nord“ in einem grabenlosen Bauverfahren unterquert. 
  



Sitzung vom 01. September 2020 Seite 2 Beschl. Nr.  2020-202 

 

Kreditabrechnung 
 

Konto Nr 301.5030.48 CHF (inkl. MwSt.) 

Bewilligte Mittel gem. SRB 2017-76 0 

Bauabrechnung 1'195’086 

MwSt. 95’566 

Verrechnet an ASTRA -1'290’652 

Projektabrechnung 0 

 

Das Projekt konnte planmässig umgesetzt werden und kann im Rahmen der gesprochenen 
Mittel abgerechnet werden. Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet. 
 
 
Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a, 
Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 

Beschluss: 

1 Die Abrechnung für die Umlegung Astra-Leitung; Ausführung im Betrag von CHF 0.00 
inkl. MwSt. (Kreditbetrag 0 CHF inkl. MwSt.) zu Lasten Konto 301.5030.48 wird 
genehmigt. 

 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  

 
3 Mitteilung an: 

 
3.1 Ressortleiter Werkbetriebe 
3.2 Ressortleiter Finanzen 
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